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Satzung der Stadt Chemnitz Gber die Erhebung von Elternbeitragen
(Elternbeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 4 der Sachsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mérz 2018 (SachsGVBI. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 16. Dezember 2020 (SachsGVBI. S. 722) gedndert worden ist, des Gesetzes uber Kin-
dertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SachsGVBI.
S. 225), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (SachsGVBI. S.
731) geandert worden ist, der § 16 Abs. 2 des Sachsischen Schulgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 27. September 2018 (SachsGVBI. S. 648), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (S&achsGVBI. S. 731) geéndert worden ist, der
Sachsischen Foérderschilerbetreuungsverordnung vom 19. Juni 2008 (SéachsGVBI. S. 494),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Mai 2019 (SachsGVBI. S. 329) geandert
worden ist, des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) In der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.12.2006 (BGBI. | S. 3134), zuletzt geandert durch Gesetz vom 12.02.2021
(BGBI. 1'S. 2075) m. W. v. 01.01.2021 und des Sozialgesetzbuches Zwdlftes Buch (SGB XlI)
vom 27.12.2003 (BGBI. | S. 3022, 3023), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
10.03.2021 (BGBI. | S. 335) hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in seiner Sitzung am
02.06.2021 mit Beschluss-Nr. B-121/2021 folgende Satzung beschlossen:

§1
Geltungsbereich
Diese Satzung gilt fur
e Personensorgeberechtigte, deren Kinder in Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der
Fruhfoérderung, in Horteinrichtungen an Forderschulen in kommunaler und freier Trager-
schaft sowie in Kindertagespflege in der Stadt Chemnitz betreut werden (Teil | bis Teil 111)

e alle Einrichtungen in kommunaler, freier und privater Tragerschaft (Teil | und Teil III)

¢ alle Einrichtungen in kommunaler Tragerschaft (Teil Il).

Teil | Festsetzung von Elternbeitragen, Erlass und Absenkungen

§2
Bereitstellung der Platze

(1) Der zustandige ortliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe gewéhrleistet, dass in seinem
Gebiet die nach § 3 SachsKitaG erforderlichen Platze in Kindertageseinrichtungen be-
darfsgerecht zur Verfigung stehen. Gemal 8§ 8 Abs. 1 Satz 2 SachsKitaG erstellt der zu-
standige Ortliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe jahrlich einen Bedarfsplan.

(2) Die Aufnahme der Einrichtungen gemaf § 1 dieser Satzung in den Bedarfsplan ist Vo-
raussetzung fur die Finanzierung gemaf SachsKitaG und SachsFdSchiilBetrVO.

(3) Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes der Personensorgeberechtigten werden fol-
gende Betreuungszeiten angeboten:
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fir Kinder im Alter von 9 Wochen bis zum Schuleintritt:
4,5 Stunden
6,0 Stunden
7,5 Stunden
9,0 Stunden
10,0 Stunden
11,0 Stunden sowie

fur Hortkinder bis zur Beendigung der Grundschulzeit:
3,0 Stunden
4,0 Stunden
5,0 Stunden
6,0 Stunden
bis 10,0 Stunden wéhrend der schulfreien Zeit.

Die Stadt Chemnitz stellt in der Regel fur Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr (die Auf-
nahme ab dem 34. Lebensmonat ist mdglich) bis zum Schuleintritt einen Betreuungs-
platz von maximal 7,5 Stunden téglich und fur Kinder ab Schuleintritt bis zur Beendigung
der Grundschulzeit bzw. Beendigung der Klassen 6 bei Forderschulen einen Betreu-
ungsplatz von bis zu maximal 4 Stunden taglich bereit, wenn mindestens ein Personen-
sorgeberechtigter

- nicht im Arbeitsprozess steht oder
- sich nicht in Ausbildung/Studium befindet oder
- geringflgig beschéftigt ist.

Ein erhohter Betreuungsbedarf kann in begriindeten Einzelfallen auf Antrag der Perso-
nensorgeberechtigten durch den 6éffentlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe ge-
wahrt werden, wenn

- Kinder physisch und/oder psychisch in der Entwicklung stark verzdgert sind,

- innerhalb einer Hilfe zur Erziehung durch den Allgemeinen Sozialdienst ein erhdhter
Betreuungsbedarf angezeigt wird,

- eine besonders schwerwiegende Familiensituation dies erfordert und

- bei geringfuigig Beschaftigten nachweisbar die tagliche Arbeitszeit einschliellich
Wegezeiten dies notwendig macht.

Die Eingewohnungszeit fur Kinder im Alter von 9 Wochen bis unter 7 Jahre wird beim
erstmaligen Besuch einer Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflegestelle bei-
tragsgemindert fur die Dauer eines Monats gewahrt.

Bei einem Wechsel der Einrichtung oder bei einer Erstbetreuung in einer Horteinrichtung
kann die Eingewdhnungszeit ebenfalls gewahrt werden, ist aber voll kostenpflichtig.

Die Eingewdhnung des Kindes wird in Absprache mit dem/der Leiter/-in oder der Tages-
pflegeperson stundenweise gestaffelt. Ein Sorgeberechtigter oder eine andere dem Kind
vertraute Person ist in der Anfangsphase der Eingewdhnung anwesend und die Einge-
wohnung wird dann in Absprache mit den padagogischen Fachkraften oder der Tages-
pflegeperson gestaltet.
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§3
Beitragspflicht

Fur die Betreuung des Kindes in einer Einrichtung nach 8§ 1 Anstrich 1 und in Kinderta-

gespflege ist ein monatlicher Elternbeitrag zu zahlen. Die Beitragspflicht entsteht mit Auf-

nahme des Kindes.

Die Hohe der Elternbeitrage wird jahrlich gem. § 15 Abs. 1 S&chsKitaG in Abstimmung
mit den Tragern der Kindertageseinrichtungen und dem ortlichen Trager der offentlichen
Jugendhilfe neu festgesetzt.

In der Regel sind fir alle Kinder, die eine Einrichtung gemanR § 1 dieser Satzung besu-
chen, die gulltigen Elternbeitrage in voller Hohe zu zahlen.

Fir die Zeit der Eingewdhnung von einem Monat wird der Elternbeitrag fiir eine Betreu-
ungszeit von 4,5 Stunden erhoben.

Fehlzeiten des Kindes (z. B. Krankheit, Kur, Urlaub, Mal3nahmen aufgrund des Infekti-
onsschutzgesetzes) und notwendige betriebsbedingte SchlieRungen von Einrichtungen
(z. B. Streikmalinahmen, Havarie) fihren nicht zu einer Minderung oder dem Wegfall
des Elternbeitrages, solange das Betreuungsverhéltnis nicht beendet ist. Eine Riicker-
stattung der Elternbeitrége fur die Zeiten der Abwesenheit des Kindes von der Einrich-
tung erfolgt nicht.

Fir Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung, welche

¢ ihren Hauptwohnsitz in Chemnitz haben und eine Chemnitzer Kindertageseinrichtung
besuchen,

¢ den Hauptwohnsitz in Chemnitz haben, jedoch auf Grund von Kapazitatsengpassen
in Chemnitz eine Einrichtung im Umland besuchen,

¢ ihren Wohnsitz nicht in Chemnitz haben, aber eine Chemnitzer Kindertageseinrich-
tung besuchen

Ubernimmt die Stadt Chemnitz die Elternbeitrage befristet bis 31.08.2021. Ab dem
01.09.2021 sind auch fur Kinder im letzten Kindergartenjahr die Elternbeitrédge zu ent-
richten.

Diese Regelung gilt ebenfalls fiir von der Einschulung zuriickgestellte Kinder.

§4
Erhebung der Elternbeitrage

Der ortliche Trager veroffentlicht nach 8 14 Abs. 2 SachsKitaG die Personal- und Sach-
kosten des jeweiligen vergangenen Jahres bis zum 30. Juni des laufenden Jahres. Die
bekannt gemachten Kosten bilden gemaf § 15 Abs. 2 SachsKitaG die Bemessungs-
grundlage fur die Elternbeitrage.

Die Elternbeitrdge werden ab 01.09.2022 und jeweils zum 01.09. der folgenden Jahre
auf folgende prozentualen Anteile an den jeweils bis zum 30.06. verdffentlichten Platz-
kosten des vergangenen Jahres festgelegt:
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Kinderkrippe/Kindertagespflege 17,50 %
Kindergarten 25,46 %
Hort 25,24 %
Ganztagsbetreuung 18,89 %

Die Anlage 1 zur Elternbeitragssatzung gilt ab 01.09.2021 bis zur nachsten Veroffentli-
chung der neuen Elternbeitrage. In der Zeit vom 01.07.2021 bis zum 31.08.2021 werden
die Elternbeitrage nach den bislang giltigen Beitrdgen gemanR Anlage 2 erhoben, die
Bestandteil dieser Satzung wird.

Sie werden durch die Trager der Kindertageseinrichtungen erhoben und mittels Bei-
tragsbescheid festgesetzt bzw. bei freien Tragern der Jugendhilfe, privaten Tragern und
den Kindertagespflegepersonen auf der Grundlage des Betreuungsvertrages erhoben.

Erfolgt eine langere als im Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit innerhalb der
Offnungszeiten oder werden zuséatzliche Betreuungszeiten uber die regulare Offnungs-
zeit der Kindertageseinrichtung hinaus benétigt, erhebt der Trager der Einrichtung wei-
tere Beitrage gemal der Anlage zur Satzung.

Fur die Berechnung der zusatzlichen Beitrage gilt, dass pro angefangene Stunde der
Betrag It. Anlage zur Satzung erhoben wird. Fir diese Beitrage kann eine ErmaRigung
oder Ubernahme des Elternbeitrages gemaR § 90 Abs. 3 SGB VIII gewahrt werden, so-
fern wichtige Griinde zur Uberschreitung der eigentlichen Betreuungszeit oder Offnungs-
zeit der Einrichtung nachgewiesen werden kénnen.

Bei einer Inanspruchnahme der Betreuungszeit von bis zu 10 Stunden in den Schulfe-
rien wird bei Hortkindern ein zusatzlicher Beitrag erhoben. Grundlage fir diese Berech-
nung in den Schulferien ist der Elternbeitrag fiir eine 6-stiindige Betreuung im Hort. FUr
jede Stunde, die Uber die 6-stiindige Betreuung in Anspruch genommen wird, erhebt der
Tréger der Einrichtung einen Stundensatz gemaf der Anlage zur Satzung.

§5
Absenkung des Elternbeitrages gemal 8§ 15 Abs. 1 SachsKitaG

Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie (mafl’gebend ist der Hauptwohnsitz
der Kinder) eine Einrichtung gemalf § 1 dieser Satzung, erfolgt eine Absenkung des EI-
ternbeitrages durch eine Staffelung des Elternbeitrages fir die einzelnen Zahlkinder. Da-
bei ist der ungekdrzte Elternbeitrag flr das zweitalteste Kind um 40 von Hundert, fur das
drittalteste Kind um 80 von Hundert zu erm&Rigen, fur weitere Kinder entfallt der Eltern-
beitrag. Als Zahlkinder sind nur die Kinder einer Familie, die eine Einrichtung gemar § 1
dieser Satzung besuchen, beginnend mit dem altesten Kind zu bertcksichtigen. Dabei
ist es unerheblich, wo und in welcher Rechtstragerschaft sich die Einrichtung befindet.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Kinder mit Hauptwohnsitz im Haushalt dieser Fa-
milie gemeldet sind. Bei einem anerkannten paritatischen Wechselmodell wird die Zahl-
kindfolge fur beide Familien (unabh&ngig vom Hauptwohnsitz) anerkannt.

Lebt das Kind, das eine Einrichtung gemaf § 1 dieser Satzung besucht, bei einem allein
erziehenden Elternteil (Einelternfamilie), ist der Elternbeitrag um 10 von Hundert zu min-
dern.

Alleinerziehende sind Mitter oder Vater, die ledig, verwitwet, dauernd getrennt lebend
oder geschieden sind und nicht mit einem anderen Erwachsenen in standiger Haushalts-
gemeinschaft zusammenleben (sog. Einelternfamilie).
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Pflegekinder und Kinder, deren Forderung nach den 88 53 und 54 SGB VIl i. V. m. § 55
SGB IX erfolgt, sind keine Zahlkinder im Sinne dieser Regelung.

§6
ErmafRigung bzw. Erlass des Elternbeitrages gemaf 8§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIl

Auf Antrag beim drtlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe kann der in Chemnitz gel-
tende Elternbeitrag teilweise oder ganz ibernommen werden, soweit die Belastung den
Eltern und dem Kind gemaf 8§ 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII nicht zuzumuten ist. Fur die
Feststellung der zumutbaren Belastungen gelten die 88 82 bis 85, 87, 88 und 92 a des
SGB XIll entsprechend. Die Trager von Kindertageseinrichtungen sind verpflichtet, in den
Aufnahmegesprachen und dauerhaft in Aushéngen oder anderen geeigneten Medien
hierauf hinzuweisen sowie qualifiziert zu beraten. Die Wahrnehmung dieser Belehrungs-
pflicht ist in geeigneter Weise zu dokumentieren.

Die Beitragspflichtigen haben bei Antragstellung auf Ermafigung oder auf vollstandige
Ubernahme des Elternbeitrages alle erforderlichen Nachweise zu ihren wirtschaftlichen
und personlichen Verhaltnissen zu erbringen. Die Beitragspflichtigen haben gemar 88
60 ff. SGB | eine Mitwirkungspflicht. Bei unvollstandiger oder fehlender Antragstellung

bzw. nach Beendigung des Bewilligungszeitraumes haben die Beitragspflichtigen des-

halb den Elternbeitrag in voller Héhe zu entrichten.

Stellt bei Anwendung des paritatischen Wechselmodells nur ein beitragspflichtiger El-
ternteil den Antrag auf Ubernahme, wird bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen
nur der Anteil dieses Elternteils ermaRigt oder teilbefreit.

Die Gewahrung einer teilweisen bzw. vollen Ubernahme des Elternbeitrages ist befristet.
Vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes ist erneut ein Antrag auf Ubernahme des Eltern-
beitrages gemalf § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIl zu stellen. Erfolgt keine neue Antragstel-
lung, wird der ungeminderte Elternbeitrag ab dem 1. des Monats erhoben, welcher dem
Bewilligungszeitraum folgt.

Anderungen der wirtschaftlichen und personlichen Verhaltnisse wahrend des Bewilli-
gungszeitraumes, welche zum Wegfall der ErmaRigung oder der vollstandigen Uber-
nahme des Elternbeitrages fuhren, sind dem Jugendamt unverziglich mitzuteilen.

Die Stadt Chemnitz ist berechtigt, die Richtigkeit der Elternbeitragsermafigung bzw. des
Elternbeitragserlasses durch Vorlage von Nachweisen (z. B. Einkommenssteuerbeschei-
den) zu prifen und bei Wegfall der Voraussetzungen riickwirkend Elternbeitrége zu er-
heben.

Die Ubernahme des Elternbeitrages durch den ortlichen Tréager der 6ffentlichen Jugend-
hilfe erfolgt ganz oder teilweise ab dem Monat der Antragsstellung.

Fur Kinder, die Leistungen nach 88 33, 34 und 42 SGB VIII beziehen und eine Einrich-
tungen gemal § 1 dieser Satzung besuchen, Gibernimmt die Stadt Chemnitz den Eltern-
beitrag. § 86 Abs. 6i. V. m. 8 86 ¢ SGB VIl bleibt unberiihrt.
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87
Datenerhebung fur ErmaRigung/Erlass des Elternbeitrags gemal 88 5 und 6

(1) Zur Uberpriifung der Anspriiche auf ErmaRigung des Elternbeitrags geméan § 5 werden
neben der vertraglichen Vereinbarung zur Betreuung (Betreuungsvertrag) durch die Stadt
Chemnitz insbesondere folgende Daten erhoben:

* Name und Anschrift der Personensorgeberechtigten und der Kinder
e Geburtsdaten der Kinder und Personensorgeberechtigten

*  Familienverhaltnisse

* Nachweise des Zahlkindstatus

(2) Zur Uberprifung von Anspriichen auf ErmaRigung/Erlass des Elternbeitrags ge-
mal 8§ 6 werden neben der vertraglichen Vereinbarung zur Betreuung (Betreu-
ungsvertrag) durch die Stadt Chemnitz insbesondere folgende Daten erhoben:

« Name und Anschrift der Personensorgeberechtigten und der Kinder
e Geburtsdaten der Kinder und Personensorgeberechtigten

e Familienverhaltnisse

e Einkommensverhéltnisse

e Bezug von Sozialleistungen, Kindergeld, Unterhaltsregelung und

* Miete
§8
Aufbewahrungsfristen der fur ErméaRigung/Erlass des Elternbeitrags relevanten
Daten

Das Ldschen bzw. Vernichten der relevanten Daten fir Ermafigung/Erlass des EI-
ternbeitrags gemaf 88 5 und 6 erfolgt spatestens zehn Jahre nachdem die/der Er-
mafigung/Erlass des Elternbeitrags zuletzt erloschen ist. Alle sonstigen personenbe-
zogenen Daten werden nach Beendigung des Betreuungsvertrages und soweit keine
Zahlungsruckstéande bestehen, nach vier Jahren geldscht bzw. vernichtet. Rechts-
grundlage der Datenerhebung und Speicherung von Daten:

*  Sozialgesetzbuch Achtes Buch
e Sachsische Kommunale Kassen- und Buchfihrungsverordnung
e Gesetz Uber Kindertageseinrichtungen (SachsKitaG)

Teil Il Erhebung des Elternbeitrags in kommunalen Einrichtungen

§9
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner sind die Personensorgeberechtigten, in deren Haushalt das Kind mit
Hauptwohnsitz gemeldet ist. Sie bleiben auch beitragspflichtig, wenn das Kind aufgrund
einer privaten Vereinbarung nach 8 1688 BGB in Familienpflege lebt. Mehrere Beitrags-
pflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Bei Anwendung eines paritatischen Wechselmodells haften die gemeinsam personen-
sorgeberechtigten Eltern als Gesamtschuldner.
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Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine Einrichtung gemaR § 1
dieser Satzung am 1. des Monats, oder zum 15. eines Monats sofern die Eingewthnung
zum 15. des Vormonats begonnen hat in dem das Kind die Einrichtung erstmals be-
sucht.

§10
An-, Ab- und Anderungsmeldungen
Anmeldung:
Die Anmeldung fir die Aufnahme in eine Einrichtung gemafR § 1 dieser Satzung soll in

der Regel sechs Monate vor Aufnahme, per Internet tiber das Anmeldeportal unter der
Web-Adresse www.chemnitz.de, in der Einrichtung gemanR § 1 dieser Satzung oder im
Jugendamt eingehen. Bei kurzfristiger zwingender Notwendigkeit der Betreuung kann

abweichend von dieser Frist verfahren werden.

Die Anmeldung fir einen Hortplatz erfolgt stets bei dem/der Leiter/in des Hortes, den
das Kind besuchen wird.

Die Aufnahme eines Kindes erfolgt mit Unterzeichnung eines Betreuungsvertrages zwi-
schen den sorgeberechtigten Personen und der Stadt Chemnitz.

Anderungsmeldung:

Anderungen von Betreuungszeiten, Wohnanschriften, Name u. a. sind schriftlich bei
dem/der Leiter/in der jeweiligen Einrichtung gemaR § 1 dieser Satzung mittels Ande-
rungsmeldung anzuzeigen. Durch Eltern abgegebene, verspatete und damit riickwir-
kende Anderungen der Betreuungszeiten bzw. Betreuungsverhaltnisse sind nur mit Be-
grindung im Ausnahmefall einzureichen. Mitteilungen zu Ver&nderungen der personli-
chen oder wirtschaftlichen Verhéltnisse, die eine Anderung der Elternbeitrage zur Folge
haben, sind ebenso im Sachgebiet Elternbeitrage des Jugendamtes anzuzeigen und tre-
ten gemal § 6 Abs. 4 dieser Satzung in Kraft.

Bei einer Anderung der Betreuungszeit bzw. bei Einrichtungswechsel bis zum 15. des
Monats wird der damit verbundene veranderte Elternbeitrag im laufenden Monat gean-
dert. Tritt die Veranderung ab dem 16. eines Monats in Kraft, gilt der veranderte Eltern-
beitrag erst im Folgemonat.

Wechselt ein Kind im Monat des Schulbeginns von einer Kindertageseinrichtung oder
einer Einrichtung der Frihfoérderung in einen Hort und liegt der Beginn des Schuljahres
nicht am 1. des Monats, so wird flr diesen Monat der Elternbeitrag fiir die Gberwiegende
Betreuungsart erhoben.

Abmeldung:

Das Betreuungsverhaltnis endet mit Ablauf des auf die Abmeldung folgenden Monats.
Die Abmeldung muss schriftlich bei dem/der Leiter/in der jeweiligen Einrichtung geman
§ 1 dieser Satzung erfolgen.

Bei Fristversaumnis ist der Elternbeitrag fir einen weiteren Monat zu zahlen.

Eine einseitige Kiindigung des Platzes durch die Stadt Chemnitz kann aus folgenden
Grunden erfolgen:

- Wegzug aus Chemnitz ohne Kiindigung des Platzes
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- unentschuldigtes (unbegrindetes) Fernbleiben von der Einrichtung langer als 4 Wo-
chen.
- Nichtzahlung des Elternbeitrages

811
Ausschluss

Uber den Ausschluss eines Kindes aus einer Einrichtung gemaR § 1 dieser Satzung der
Stadt Chemnitz entscheidet das Jugendamt.

Ein Kind kann vom Besuch einer Einrichtung gemaf § 1 dieser Satzung ausgeschlossen
werden, wenn

- das Kind langer als vier aufeinander folgende Wochen von der Einrichtung gemafi § 1
der Satzung unentschuldigt fernbleibt, dann zum Ende des Monats,

- eine Betreuung in einer Einrichtung geman § 1 der Satzung aus Grinden, die in der
Person des Kindes liegen, unmdglich oder arztlich bescheinigt ist,

- nach einer meldepflichtigen Ubertragbaren Krankheit mit Bezligen zur Risikoperso-
neneinstufung gemal § 34 Infektionsschutzgesetz des Kindes kein arztliches Attest
zur Wiederaufnahme bzw. einer Wiederzulassung des Gesundheitsamtes fiir den Be-
such der Einrichtung gemal § 1 dieser Satzung vorgelegt wird.

Der Ausschluss des Kindes wird den Eltern durch Bescheid der Stadt Chemnitz mitge-
teilt.

§12
Inanspruchnahme eines Gastplatzes

Personensorgeberechtigte in einer Notsituation (Krankheit, Kur, Unfall oder Ahnliches)
konnen fur ihr Kind einen Gastplatz in Anspruch nehmen.

Gastplatze werden in den Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Fruhférderung
und in Horteinrichtungen an Forderschulen werden zur Verfligung gestellt, wenn die er-
forderlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind. Uber die Aufnahme entscheidet
der/die Leiter/-in der Einrichtung.

Der Besuch des Gastkindes in der Einrichtung ist tber einen formlosen Antrag schriftlich
vor Aufnahme von den Eltern bei dem/der Leiter/-in einzureichen. Es wird ein privat-
rechtlicher Vertrag zwischen den Personensorgeberechtigten und der Stadt Chemnitz
abgeschlossen.

Fur Gastkinder werden Elternbeitrage als Tagessatz - bemessen an den monatlichen El-
ternbeitrdgen pro Platz - gemaR der Elternbeitragssatzung erhoben.

§13
Falligkeit und Entrichtung der Elternbeitrage

Die Zahlung des Elternbeitrages erfolgt nach Erhalt des Bescheides Uber die Erhebung
der Elternbeitrage durch Uberweisung oder Lastschrifteinzug an die Stadt Chemnitz un-
ter Angabe des Personenkontos. Pro Familie erfolgt in der Regel die Vergabe eines Per-
sonenkontos.
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Eine Ruckerstattung der Elternbeitrage fur die Zeiten der Abwesenheit des Kindes von
der Einrichtung gemaf § 1 dieser Satzung erfolgt nicht.

Der Elternbeitrag ist jeweils bis zum letzten Tag des laufenden Monats fallig.

§14
Verpflegungskostenersatz

In den Kindertageseinrichtungen wird eine Verpflegung angeboten, bei deren Inan-
spruchnahme ein Verpflegungskostenersatz neben dem Elternbeitrag an den Caterer zu
entrichten ist.

Die Inanspruchnahme der Verpflegung wird durch einen gesonderten privatrechtlichen
Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter und den Eltern geregelt. Die Caterer stellen bei Be-
darf Allergie- und Diatkost bereit und beriicksichtigen ethnische und religiose Aspekte.
Mitgebrachtes Essen kann in den Kindertageseinrichtungen in der Regel nicht erwarmt
werden.

§ 15
Offnungszeiten

Die Offnungszeiten der Einrichtungen gemaR § 1 dieser Satzung werden vom Jugendhil-
feausschuss mit dem jeweils giltigen Bedarfsplan beschlossen und durch Aushang in
den Einrichtungen 6ffentlich bekannt gemacht.

Die Offnungszeiten der Kindertageseinrichtungen, die Kinder im Hortalter betreuen, und
der Horteinrichtungen fur Kinder von Forderschulen werden auf taglich 8 Stunden fest-
gelegt. Beginn und Ende der Offnungszeiten werden vom Jugendhilfeausschuss mit
dem jeweils gtiltigen Bedarfsplan beschlossen und durch Aushang in den Einrichtungen
offentlich bekannt gemacht.

Eine Betreuung von Kindern liber die Offnungszeit der Einrichtungen geméan § 1 dieser
Satzung hinaus bedarf der Antragstellung durch die Personensorgeberechtigten bei
dem/der Leiter/-in der Einrichtung.

Fur die Planung des Einsatzes der padagogischen Fachkrafte im Kalenderjahr ist die
Analyse der Urlaubszeiten der Kinder erforderlich. Unter Berticksichtigung der organisa-
torischen Rahmenbedingungen, der Bedurfnisse der Kinder und der Personensorgebe-
rechtigten und nach Befragung der Eltern werden variable Termine fur die Festlegung
der Zeiten mit verringertem Betreuungsbedarf analysiert und im Konsens des Elternrates
mit der jeweiligen Einrichtung gemaf 8§ 1 dieser Satzung festgelegt.

Wahrend der Zeiten mit verringertem Betreuungsbedarf haben die jeweiligen Einrichtun-
gen geman 8§ 1 dieser Satzung in der Regel getffnet und sichern die Betreuung der Kin-
der von Personensorgeberechtigten, die zur Vereinbarkeit mit der Berufstatigkeit, des
Studiums oder der Ausbildung notwendig ist. Der Einsatz der padagogischen Mitarbei-
ter/-innen der Einrichtungen geman § 1 dieser Satzung erfolgt in dieser Zeit entspre-
chend der Anzahl der jeweils zu betreuenden Kinder.
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§16
Versicherungsschutz

Der Unfallversicherungsschutz besteht im Rahmen der Bestimmungen
- des SGB VIII,

- der Satzung der Unfallkasse Sachsen (UKS),
- des Kommunalen Schadensausgleiches (KSA).

Teil Il Schlussbestimmungen

§ 17
Ubergangsvorschrift

In Abweichung zu § 3 Abs. 2 werden die auf Grundlage dieser Satzung der H6he nach fest-
gesetzten Elternbeitrage erstmals zum 01.09.2021 in Kraft treten (Anlage 1). Vom Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieser Satzung an bis zum 31.08.2021 (einschlieBlich) wird die Hohe der
Elternbeitrdge deshalb nach Abstimmung mit den freien Tragern gemaf § 15 Abs. 2 Satz 1
SachsKitaG auf der Grundlage der zum 01.05.2010 in Kraft getretenen Elternbeitrage ent-

sprechend Anlage 2 festgesetzt.

818
Inkrafttreten/AuRerkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am 01.07.2021 in Kraft.

2. Gleichzeitig tritt die ,Satzung der Stadt Chemnitz tber die Erhebung von Elternbeitragen
zur Forderung von Kindern in stadtischen Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der
Fruhférderung, Horteinrichtungen fur Kinder von Foérderschulen sowie Kindertagespflege
(Satzung fur Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) vom 26.11.2008, zuletzt

geandert mit Beschluss vom 03.04.2019 sowie die Entgeltordnung der Stadt Chemnitz
fur die Inanspruchnahme eines Gastplatzes in einer Kindertageseinrichtung, einer Ein-
richtung der Frihférderung oder einer Einrichtung der Ganztagesbetreuung vom
08.05.1996, zuletzt geéndert mit Beschluss vom 09.02.2000, auf3er Kraft.

gez. Sven Schulze
Oberbirgermeister

September 2024

11



51.200

Satzung der Stadt Chemnitz
Uber die Erhebung von Elternbeitragen zur Férderung von Kindern
in Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Frihférderung,
Horteinrichtungen fir Kinder von Forderschulen sowie in Kindertagespflege
(Satzung fur Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)

- Chronologie -
Be- Aus- bekannt In-Kraft- Fundstelle Nr. der
schluss- fertigung gemacht  Treten Amtsblatt  Erg.Ifg.
datum
Satzung 23.10.96 23.10.96 01.11.96 01.11.96 Nr. 44/96 7.
Satzung 09.02.00 14.02.00 23.02.00 01.03.00 Nr. 08/00 17.
Berichtig. 01.03.00 Nr. 09/00
Satzung 13.02.02 28.02.02 13.03.02 01.04.02 Nr. 11/02 31.
1. Anderung 02.04.03 22.04.03 04.06.03 01.07.03 Nr. 22/03 41.
2. Anderung 17.12.03 06.01.04 07.01.04 01.02.04 Nr. 01/04 45,
Satzung 12.07.06 21.07.06 26.07.06  01.08.06 Nr. 30/06 66.
1. Anderung 29.04.09 04.06.09 17.06.09 01.03.09 Nr. 24/09 -
rickwirkend
Satzung 26.11.08 13.01.09 28.01.09 01.04.09 Nr. 04/09 87.
1. Anderung 29.04.09 04.06.09 17.06.09 01.04.09 Nr. 24/09 90.
) rickwirkend
2. Anderung 27.01.10 10.03.10 24.03.10 01.05.10 Nr. 12/10 97.
3. Anderung 04.04.11 07.11.11 16.11.11 01.01.11 Nr. 46/11 104.
) rickwirkend
4. Anderung 03.04.19 10.05.19 24.05.19 01.06.19 Nr. 21/19 126.

Satzung der Stadt Chemnitz Gber die Erhebung von Elternbeitragen
(Elternbeitragssatzung)

- Chronologie -
Be- Aus- bekannt In-Kraft- Fundstelle
schluss- fertigung gemacht  Treten Amtsblatt
datum
Satzung 02.06.21 15.06.21 25.06.21 01.07.21 25/21
1. Satzung zur  25.09.24 09.10.24 25.10.24  26.10.24 43/24

Anderung
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Anlage 1

Kinderkrippe:

zur Elternbeitragssatzung fir Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

giiltig ab 01.09.2024

Tarifnummer Betreuungszeit Elternbeitrag vollsténdige Familie Elternbeitrag fiir Alleinerziehende Absenkung um 10 %
b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind
a) 1. Kind Absenkung um 40 % |Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 % |a) 1. Kind Absenkung um 40 % [Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 %
1.3 4,5 Stunden 112,32 € 67,39 € 22,46 € 0,00 € 101,09 € 60,65 € 20,22 € 0,00 €
1.2 6,0 Stunden 149,76 € 89,85 € 29,95 € 0,00 € 134,78 € 80,87 € 26,96 € 0,00 €
1.6 7,5 Stunden 187,20 € 112,32 € 37,44 € 0,00 € 168,48 € 101,09 € 33,70 € 0,00 €
1.1 9,0 Stunden 224,64 € 134,78 € 44,93 € 0,00 € 202,17 € 121,30 € 40,43 € 0,00 €
1.4 10 Stunden 249,59 € 149,76 € 49,92 € 0,00 € 224,64 € 134,78 € 44,93 € 0,00 €
1.5 11 Stunden 274,55 € 164,73 € 54,91 € 0,00 € 247,10 € 148,26 € 49,42 € 0,00 €
Bei Uberschreitung der Offnungszeit der Einrichtung bzw. der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit wird ein zusétzlicher Beitrag von 5,00 € pro angefangene Stunde fallig.
Kindergarten:
Tarifnummer Betreuungszeit Elternbeitrag vollstandige Familie Elternbeitrag fur Alleinerziehende Absenkung um 10 %
b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind
a) 1. Kind  |Absenkung um 40 % |Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 % |a) 1. Kind  |Absenkung um 40 % [Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 %
2.3 4,5 Stunden 77,15 € 46,29 € 15,43 € 0,00 € 69,43 € 41,66 € 13,89 € 0,00 €
2.2 6,0 Stunden 102,86 € 61,72 € 20,57 € 0,00 € 92,58 € 55,55 € 18,52 € 0,00 €
2.6 7,5 Stunden 128,58 € 77,15 € 25,72 € 0,00 € 115,72 € 69,43 € 23,14 € 0,00 €
2.1 9,0 Stunden 154,30 € 92,58 € 30,86 € 0,00 € 138,87 € 83,32 € 27,77 € 0,00 €
24 10 Stunden 171,44 € 102,86 € 34,29 € 0,00 € 154,30 € 92,58 € 30,86 € 0,00 €
25 11 Stunden 188,58 € 113,15 € 37,72 € 0,00 € 169,72 € 101,83 € 33,94 € 0,00 €

Bei Uberschreitung der Offnungszeit der Einrichtung bzw. der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit wird ein zuséatzlicher Beitrag von 3,00 € pro angefangene Stunde fallig.




giiltig ab 01.09.2024

Hort:
Tarifnummer Betreuungszeit Elternbeitrag vollstandige Familie Elternbeitrag fuir Alleinerziehende Absenkung um 10 %
b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind
a) 1. Kind Absenkung um 40 % [Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 % |a) 1. Kind Absenkung um 40 % |Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 %
3.3 3 Stunden 43,77 € 26,26 € 8,75 € 0,00 € 39,40 € 23,64 € 7,88 € 0,00 €
3.4 4 Stunden 58,37 € 35,02 € 11,67 € 0,00 € 52,53 € 31,52 € 10,51 € 0,00 €
3.1 5 Stunden 72,96 € 43,77 € 14,59 € 0,00 € 65,66 € 39,40 € 13,13 € 0,00 €
3.2 6 Stunden 87,55 € 52,53 € 17,51 € 0,00 € 78,79 € 47,28 € 15,76 € 0,00 €
Hort an Forderschulen/ Ganztagsbetreuung:
Tarifnummer Betreuungszeit Elternbeitrag vollstandige Familie Elternbeitrag fur Alleinerziehende Absenkung um 10 %
b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind b) 2. Kind c) 3. Kind d) weiteres Kind
a) 1. Kind Absenkung um 40 % [Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 % |a) 1. Kind Absenkung um 40 % |Absenkung um 80 % |Absenkung um 100 %
3.3 3 Stunden 48,09 € 28,86 € 9,62 € 0,00 € 43,28 € 2597 € 8,66 € 0,00 €
3.4 4 Stunden 64,13 € 38,48 € 12,83 € 0,00 € 57,71 € 34,63 € 11,54 € 0,00 €
3.1 5 Stunden 80,16 € 48,09 € 16,03 € 0,00 € 72,14 € 43,28 € 14,43 € 0,00 €
3.2 6 Stunden 96,19 € 57,71 € 19,24 € 0,00 € 86,57 € 51,94 € 17,31 € 0,00 €

Bei Uberschreitung der Offnungszeit der Einrichtung bzw. der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit wird ein zusétzlicher Beitrag von 2,50 € pro angefangene Stunde fallig.

Schulferien:

Fir die Betreuung in den Schulferien wird fir die 7. und 8. Betreungsstunde ein zusatzlicher Beitrag von je 0,80 € pro angefangener Stunde fallig.
Bei Uberschreitung der Offnungszeit in den Schulferien wird ebenfalls ein zuséatzlicher Beitrag von 2,50 € pro angefangene Stunde fallig.

Fir die Betreuung des Kindes in Form eines Gastplatzes erhebt die Stadt Chemnitz einen Beitrag, der sich nach der Betreuungsart
und der Anzahl der pro Monat vertraglich vereinbarten Tage aufgliedert.

Kinderkrippe Kindergarten Hort/ Ganztagsbetreuung

1 Tag 7,67 € 1 Tag 4,60 € 1 Tag 7,67 €
2 Tage 15,34 € 2 Tage 9,20 € 2 Tage 7,67 €
3 Tage 23,01 € 3 Tage 13,80 € 3 Tage 7,67 €
4 Tage 30,68 € 4 Tage 18,41 € 4 Tage 10,23 €
5 Tage 38,35 € 5 Tage 23,01 € 5 Tage 12,78 €
6 Tage 46,02 € 6 Tage 27,61 € 6 Tage 15,34 €
7 Tage 53,69 € 7 Tage 32,21€ 7 Tage 17,90 €
8 Tage 61,36 € 8 Tage 36,81 € 8 Tage 20,45 €
9 Tage 69,03 € 9 Tage 41,41 € 9 Tage 23,01 €
10 Tage 76,70 € 10 Tage 46,02 € 10 Tage 25,56 €

Eine Riuckerstattung des Beitrages fur vertraglich vereinbarte und nicht in Anspruch genommeneTage erfolgt nicht.

Die Modalitaten fur die Inanspruchnahme eines Gastplatzes werden in einem Vertrag geregelt.
Der Vertrag wird zwischen den Eltern und der Stadt Chemnitz abgeschlossen.




	Stadt Chemnitz 51200_ohne Anlage
	Datenerhebung für Ermäßigung/Erlass des Elternbeitrags gemäß §§ 5 und 6
	Aufbewahrungsfristen der für Ermäßigung/Erlass des Elternbeitrags relevanten Daten

	anlage_satzung_elternbeitraege_ab_09_2024

